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gräbnis und Wiederſehen. Von Seite 479 an Gebete und Andachts  —  2
übungen für Kranke und Sterbende; eS iſt nicht denkbar, daß der
Gebrauch dieſes Buches ohne nachhaltige Wirkung bleiben könnte.
Zum Vorleſen und noch beſſer zum Selbſtgebrauch für Alte, Kranke
und Geſunde Der ruck iſt groß, viele und chöne Illuſtrationen.

Ichluß
Die Aufgabe, die uns vor mehr als 30 Jahren geſtellt wurde

von der Redaktion der Quartalſchrift, für die verſchiedenen Alters
laſſen, für das gewöhnliche Volk nd auch für gebildete Stände zu
deren Belehrung und Unterhaltung hinreichende Literatur zuſammen

ſtellen, deren Benützung un religiöſer und ſittlicher in einen
Schaden bringt, ondern ildend und veredelnd wirkt, glauben wir,
ſoweit dies unſere ſ Kräfte zuließen, erfüllt 3 aben In
den vielen Artikeln, welche die Quartalſchrift Im Laufe der langen
Jahre gebracht hat, glauben wir ſo ziemlich allen Bedürfniſſen Rech
nung zu haben. Der „Wegweiſer un der katholiſchen Volks  2  2
und Jugendliteratur“ kann der langen und oft ziemlich
mühevollen Arbeit nicht ſcheiden, ohne der verehrten Redaktion
danken für die großen , die ſie zur Förderung dieſer Aufgabe
gebracht großer Dank gebührt ott nd den hochw Mitarbeitern,
ohne deren Hilfe die Ausführungen der Arbeit unmöglich geweſen
dre Es muß anerkannt werden, daß nicht wenige Verlagshand⸗
lungen ſich entgegenkommend verhalten haben. Wenn ott noch Kraft
und Zeit ſchenkt, ſo will ſich ab und reiber dieſes mit Nach
trägen einfinden.

Y ühurt Kinnen und 2  2  Fälle
(Vermögensübertragung rlaubt oder nicht ꝰ?)

Anfrage Longinus erklärt ſich zahlungsunfähig. Infolgedeſſen wird
auf Klage der läubiger hin vom Gerichte der öffentliche Verkauf
der Habſeligkeiten des Longinus angeordnet. Auch die Ehefrau des
ſelben hat eine Forderung von 100 ihn Da leſe jedoch bei
der öffentlichen Güterverſteigerung nicht zu ihrem E ommen
würde, ˙ wird ſie von Longinus vorab heimlich befriedigt. Wird
hierdurch eine Ungerechtigkeit begangen und eine Erſa

1 be
gründet

Antwort Hat Longinus die Zahlung an ſeine Gattin 96e⸗
leiſtet 3u der Zeit, ihm die freie Verfügung über ſeine Hab⸗
ſeligkeiten ſchon gerichtlich ntzogen wWOC dann lag In dieſer
Zahlung eine achliche Ungerechtigkeit gegen die übrigen Gläubiger,
eil alle mit mn der Frau, ein Anrecht auf ahlung DPTO
rata hatten; übrigens onnte alsdann jene volle Auszahlung an die
Gattin durch trügliche und lügenhafte ittel erfolgen. Die
Gattin iſt in dieſem Falle mitſchuldig N1 der ſachlichen Ungerechtigkeit
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und den einzelnen Gläubigern mn der Höhe des hierdurch erlittenen
Verluſtes haftbar eiſtete jedoch Longinus die volle Zahlung an
ſeine Gattin zur Zeit, wo EL ſeine Zahlungsunfähigkeit ezüg⸗lich der anderen Gläubiger vorausſah, aber noch geſetzli freiesVerfügungsrecht über ſeine Habſeligkeiten beſaß dann kann wenig⸗en die Gattin, die bona fHde die Zahlung in Empfang nahm,nicht als der Ungerechtigkeit mitſchuldig verurteilt werden; ſelbſt
von ſeiten des Longinus iſt die Ungerechtigkeit der Handlungsweiſezweifelhaft, da verſchiedene Autoren verſchiedentlich die rage ent
ſcheiden, ob der ärmere, der dem Schuldner näherſtehende oder auchder unächſt —um ahlung einkommende Gläubiger vor den anderen
befriedigt werden könnte. Vgl phons. Iib 11 690 IE.; Lugo,De ustitia t lure 2 866

Valkenburg (L.) Holland. Aug. LehmkuhlII em ertiter verbotene negotiatioꝰ) Ein Leſerder Zeitſchrift hat folgende Fragen zur Beantwortung vorgelegt:ſt eS dem Geiſtlichen erlaubt auf das Steigen und Fallen
von Wertpapieren zu ſpekulieren?

V

ſt dem Geiſtlichen überhaupt jede Börſenoperationverboten?
ſt * ihm auch nicht rlaubt, Wertpapiere, die ſich In

ſeinem Beſitze befinden und gegenwärtig hoch in Urs ſtehen,mit anderen von niedrigem Kurs zu vertauſchen und ſo einen Ge
winn machen?

Nach dem kanoniſchen Rechte iſt dem Geiſtlichen jede eSO-tiatio quaestuosa (im Gegenſatze zur negotia oeconomica) verboten.
Unter negotiatio quaestuosa verſteht jedes Geſchäft durch wel
ches Sachen zur Erreichung eines Gewinnes anderswo gekauft und
wiederverkauft werden und zwar entweder Uunverändert oder verändert
durch fremde, gedungene Arbeit. Es darf alſo der Kleriker Dinge,die ſelbſt beſitzt, oder für ſeinen eigenen Gebrauch gekaufthat, wieder mit Gewinn verkaufen, auch wenn ſie ihm nicht über⸗
flüſſig ſind Ebenſo iſt dem Kleriker erlaubt, von anderen Dingen
zu kaufen und ſie verändert oder verbeſſert teurer zu verkaufen,

nUur der Geſchäftsbetrieb überhaupt des Klerikers nichtunwürdig iſt Er darf aber nicht durch andere die en verändern
und verbeſſern aſſen und dann teurer verkaufen, weil e dann durchandere ern Geſchäft betreiben würde

Das Verbot trifft die Kleriker, wenn ſie n höheren Weihenſtehen, die Benefiziaten, auch ſie nicht mn den höheren Weihenſtehen und die Ordensleute. Es iſt im allgemeinen er Er  ich  2  —tend, läßt aber Geringfügigkeit des Gegenſtandes zu, ſo daßbloß läßlich geſündigt wird, bloß leine und Unbedeutende Ge
ſchäfte derart abgewickelt werden. Schwere Sünde aber iſt * ſelbſtdann nicht, wenn jemand einmal oder auch das eine oder andere
Mal ern bedeutenderes Geſchäft macht.


